
 
          

 
 
 

 
Voraussetzungen für die Zulassung zum Seminar  
„Führer von Motorsägen in der Feuerwehr“  
und der Bundesanstalt THW: 
 
 Aktiver Feuerwehrkamerad, aktives Mitglied THW  
 mindestens 18 Jahre alt 
 Körperliche- Geistige Eignung und persönliche 

Zuverlässigkeit 
 Truppführerausbildung oder vergleichbare Ausbildung  
 Ausgeruht und gesund, also in guter körperlicher und 

geistiger Verfassung  
 Keine Gebrauch von Medikamente oder Suchtmittel  
 Tragepflicht der PSA Pflicht + zusätzlich 

Schnittschutzbekleidung aller Beteiligter 
 Einsatz des Spannungssimulators  

 

Der Ausbildungsträger (Kommunale Gebietskörperschaft) muss 
über die erforderlichen technisch-materiellen Voraussetzungen 
verfügen. Hierzu zählt auch, dass für die praktische Ausbildung 
eine ausreichende Zahl von Übungsobjekten (Bäume) zur 
Verfügung steht und ein FW-Einsatzfahrzeug mit Funk vor Ort ist. 
Ein Seminar ist begrenzt auf maximal 10 Teilnehmer je Motorsägen 
- Instruktor. 
Diese Vorgaben entsprechen einer Absprache zwischen dem 
Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz und der Unfallkasse 
Rheinland-Pfalz. 
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